
Die Gemeinschaftsversammlung der Verwaltungsgemeinschaft Veitsbronn (im Felgenden kurz 
"Gemeinschaftsversammlung" genannt) gibt sich auf Grund des Art. 10 Abs. 2 der 
Verwaltungsgemeinschaftsordnung (VGemO) in der in der Bayerischen Rechtssammlung 
(BayRS 2020-2-1-1) veröffentlichten bereinigten Fassung, die zuletzt durch§ 9 des Gesetzes vom 
24. Juli 2023 (GVBI. S. 385) geändert worden ist in Verbindung mit Art. 26 des Gesetzes über die
kommunale Zusammenarbeit (KommZG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 20. Juni
1994 (GVBI. S. 555, 1995, S. 98, BayRS 2020-6-1-1), das zuletzt durch§ 4 des Gesetzes vom
23. Dezember 2025 (GVBI. S. 637) geändert worden ist und Art. 45 Abs. 1 der Gemeindeordnung
(GO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 22. August 1998 (GVBI. S. 796, 797, BayRS
2020-1-1-1), die zuletzt durch§ 1 des Gesetzes vom 23. Dezember 2025 (GVBI. S. 637) geändert
worden ist mit Beschluss der Gemeinschaftsversammlung vom 18.05.2026 folgende
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A. Organe der Verwaltungsgemeinschaft Veitsbronn

1. Die Gemeinschaftsversammlung

§ 1 Zuständigkeiten im Allgemeinen

Die Gemeinschaftsversammlung beschließt über alle Angelegenheiten der 
Verwaltungsgemeinschaft, soweit sie nicht auf Grund Gesetz bzw. 
Übertragung durch die Gemeinschaftsversammlung in die Zuständigkeit 
des Gemeinschaftsvorsitzenden fallen. 

§ 1 a Rechnungsprüfungsausschuss (Pflichtausschuss)

(1) 1 Der Rechnungsprüfungsausschuss besteht aus insgesamt 3 RPA

ehrenamtlichen Mitgliedern der Gemeinschaftsversammlung. 
2Veitsbronn entsendet 2 Mitglieder und Seukendorf 1 Mitglied nach 
dem Stärkeverhältnis der Gemeinden in der 
Gemeinschaftsversammlung. 
3Die Gemeinschaftsversammlung bestellt ein Ausschussmitglied 
zum Vorsitzenden, zudem ein Ausschussmitglied zum Stellvertreter. 
4Es werden Stellvertreter in einer bestimmten Reihenfolge (1., 2., 
3.Vertreter) namentlich bestellt. 5Die Stellvertretung ist nur bei 
Verhinderung der ordentlichen Mitglieder beratungs- und 
stimmberechtigt. 
6lhre Reihenfolge wird bei der Bestellung festgelegt. 

(2) Der Rechnungsprüfungsausschuss prüft im Rahmen der örtlichen
Rechnungsprüfung die Jahresrechnung.

§ 2 Ausschließlicher Aufgabenbereich

Die Gemeinschaftsversammlung ist insbesondere für folgende 
Angelegenheiten zuständig: 

1. die Beschlussfassung zu Bestands- oder Gebietsänderungen der
Verwaltungsgemeinschaft,

2. die Bildung, Besetzung und Auflösung vorberatender Ausschüsse,

3. die Wahl der oder des Gemeinschaftsvorsitzenden und seiner
Stellvertretung,

4. die Festsetzung von Entschädigungen für ehrenamtliche Tätigkeit,

5. die Beschlussfassung über Angelegenheiten, zu deren Erledigung
die Verwaltungsgemeinschaft der Genehmigung bedarf,

6. den Erlass, die Änderung und die Aufhebung von Satzungen und
Verordnungen der Verwaltungsgemeinschaft,
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7. die Beschlussfassung über die Haushaltssatzung und über die
Nachtragshaushaltssatzungen,

8. die Beschlussfassung über den Finanzplan,

9. die Feststellung der Jahresrechnung und der Jahresabschlüsse
sowie die Beschlussfassung über die Entlastung,

10. die Entscheidungen im Sinne von Art. 96 Abs. 1 Satz 1 GO über
Unternehmen der Verwaltungsgemeinschaft,

11. die Entscheidung über die Errichtung und die wesentliche
Erweiterung der den Aufgaben der Verwaltungsgemeinschaft
dienenden Einrichtungen,

12. den Erlass, die Änderung und die Aufhebung der Geschäftsordnung
für die Gemeinschaftsversammlung,

13. die Entscheidung über Ernennung, Beförderung, Abordnung,
Versetzung, Zuweisung an eine Einrichtung, Ruhestandsversetzung
und Entlassung der Beamtinnen und Beamten ab
Besoldungsgruppe A 9,

14. die Entscheidung über Einstellung, Höhergruppierung (nicht nur
vorübergehende Übertragung einer höherwertigen Tätigkeit),
Abordnung, Versetzung, Zuweisung an einen Dritten, Beschäftigung
mittels Personalgestellung und Entlassung der Arbeitnehmerinnen
und Arbeitnehmer ab Entgeltgruppe 9a des TVöD oder ab einem
entsprechenden Entgelt,

15. die Entscheidung über Altersteilzeit der Bediensteten der
Verwaltungsgemeinschaft,

16. die Beschlussfassung über die Beteiligung an Zweckverbänden und,
soweit hoheitliche Befugnisse übertragen werden, über den
Abschluss von Zweckvereinbarungen.

§ 3 Rechtstellung der Mitglieder der
Gemeinschaftsversammlung, Befugnisse 

(1) 1Die Mitglieder der Gemeinschaftsversammlung üben ihre Tätigkeit Freies Mandat 

nach ihrer freien, nur durch die Rücksicht auf das öffentliche Wohl 
bestimmten Überzeugung aus und sind an Aufträge nicht gebunden; 
Art. 33 Abs. 2 Satz 4 KommZG bleibt unberührt. 2Hat ein Mitglied 
entgegen der Weisung der von ihm vertretenen Mitgliedsgemeinde 
abgestimmt, so berührt das die Gültigkeit des Beschlusses der 
Gemeinschaftsversammlung nicht. 
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(2) Für die allgemeine Rechtsstellung der Mitglieder der Pflichten 

Gemeinschaftsversammlung (Teilnahmepflicht, Sorgfalts- und
Verschwiegenheitspflicht, Geheimhaltungspflicht, Ausschluss
wegen persönlicher Beteiligung, Geltendmachung von Ansprüchen
Dritter, Ablehnung, Niederlegung und Verlust des Amtes) gelten die
Art. 48 Abs. 1, Art. 20 Abs. 1 mit 3, Art. 56a, Art. 49, 50, 19, 48 Abs.
3 GO und die Art. 30 Abs. 3, 31 Abs. 4 KommZG.

(3) Die Gemeinschaftsversammlung kann zur Vorbereitung ihrer
Entscheidungen durch besonderen Beschluss einzelnen ihrer
Mitglieder bestimmte Aufgabengebiete (Referate) zur Bearbeitung
zuteilen und sie insoweit mit der Überwachung der
Verwaltungstätigkeit betrauen.

(4) 1 Mitglieder der Gemeinschaftsversammlung, die eine Tätigkeit nach
Absatz 3 ausüben, haben ein Recht auf Akteneinsicht innerhalb
ihres Aufgabenbereichs. 2Zur Vorbereitung von 
Tagesordnungspunkten der nächsten Sitzung erhält jedes Mitglied 
der Gemeinschaftsversammlung nach vorheriger 
Terminvereinbarung das Recht zur Einsicht in die 
entscheidungserheblichen Unterlagen, sofern Gründe der 
Geheimhaltung nicht entgegenstehen. 3lm Übrigen haben 
Mitglieder der Gemeinschaftsversammlung ein Recht auf 
Akteneinsicht, wenn sie von der Gemeinschaftsversammlung durch 
Beschluss mit der Einsichtnahme beauftragt werden. Das Verlangen 
zur Akteneinsicht ist gegenüber dem Gemeinschaftsvorsitzenden 
geltend zu machen. 

§ 4 Umgang mit Dokumenten und elektronischen Medien

(1) 1 Der Verschwiegenheitspflicht unterfallende Dokumente, 
insbesondere Sitzungsunterlagen, sind so aufzubewahren, dass sie 
dem unbefugten Zugriff Dritter entzogen sind. 2 Im Umgang mit 
solchen Dokumenten beachten die Mitglieder der 
Gemeinschaftsversammlung Geheimhaltungsinteressen und den 
Datenschutz. 3Werden diese Dokumente für die Tätigkeit als 
Mitglied der Gemeinschaftsversammlung nicht mehr benötigt, sind 
sie zurückzugeben oder datenschutzkonform zu vernichten bzw. zu 
löschen. 

(2) 1 Beschlussvorlagen sind interne Ausarbeitungen der Verwaltung für 
die Gemeinschaftsversammlung. 2Eine Veröffentlichung der 
Beschlussvorlagen und weiterer Sitzungsunterlagen durch 
Mitglieder der Gemeinschaftsversammlung ist nur zulässig, wenn 
der Gemeinschaftsvorsitzende und die 
Gemeinschaftsversammlung unter Berücksichtigung des 
Datenschutzes zugestimmt haben und die Unterlagen nur 
Tatsachen enthalten, die offenkundig sind oder ihrer Bedeutung 
nach keiner Geheimhaltung bedürfen. 3Die Veröffentlichung oder 

Aufbewahrung 

Verbot der 
Veröffentlichung 
von Unterlagen 
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Weitergabe von Beschlussvorlagen und weiteren 
Sitzungsunterlagen zu nichtöffentlichen Sitzungen ist nicht zulässig 

(3) 1 Die Mitglieder der Gemeinschaftsversammlung haben dem 
Gemeinschaftsvorsitzenden schriftlich eine elektronische Adresse 
mitzuteilen, an welche die Sitzungsunterlagen im Sinne des § 17 
übersandt bzw. von welcher Anträge im Sinne des § 18 versandt 
werden. 
2Den Mitgliedern der Gemeinschaftsversammlung steht ein 
Ratsinformationssystem (RIS), zum Herunterladen und Ausdrucken 
der Einladungen im Sinne des § 17 und die dazugehörigen 
Sitzungsvorlagen zur Verfügung. 

(4) 1 Die Nutzung elektronischer Medien während der Sitzung ist 
erlaubt. 2Für die Fertigung von Ton- und Bildaufnahmen durch 
Mitglieder der Gemeinschaftsversammlung gelten § 13 Abs. 2 
Sätze 3 und 4 entsprechend. 

II. Der Gemeinschaftsvorsitzende

1. Aufgaben

§ 5 Vorsitz in der Gemeinschaftsversammlung

(1) 1 Der Gemeinschaftsvorsitzende führt den Vorsitz in der 
Gemeinschaftsversammlung 2Er bereitet die 
Beratungsgegenstände vor und beruft die Sitzungen ein (Art. 6 Abs. 
4 VGemO, Art. 36 Abs. 1, Art. 32 Abs. 1 KommZG, Art. 46 Abs. 2 
GO). 3 In den Sitzungen leitet er die Beratung und die Abstimmung, 
handhabt die Ordnung und übt das Hausrecht aus. 

(2) 1 Hält der Gemeinschaftsvorsitzende Entscheidungen der 
Gemeinschaftsversammlung für rechtswidrig, verständigt er die 
Gemeinschaftsversammlung von seiner Auffassung und setzt den 
Vollzug vorläufig aus. 2Wird die Entscheidung aufrechterhalten, 
führt er die Entscheidung der Rechtsaufsichtsbehörde herbei. 

§ 6 Leitung der Verwaltung, Allgemeines

( 1) 1 Der Gemeinschaftsvorsitzende leitet und verteilt im Rahmen der 
Geschäftsordnung die Geschäfte. 2Er kann dem Leiter der 
Geschäftsstelle laufende Angelegenheiten zur selbstständigen 
Erledigung übertragen (Art. 7 Abs. 2 VGemO) und den 
Bediensteten ihr Aufgabengebiet zuweisen. 3Dabei kann er auch 
einzelne seiner Befugnisse übertragen. 4Geschäftsverteilung und 
Befugnisregelung sollen übereinstimmen. 

(2) 1 Der Gemeinschaftsvorsitzende vollzieht die Beschlüsse der 
Gemeinschaftsversammlung. 2Über Hinderungsgründe unterrichtet 
er die Gemeinschaftsversammlung unverzüglich. 

elektronische 
Kommunikation 

Vorsitz 

Nachprüfungs­
pflicht und 
recht 

Leitung, 
Delegation von 
Befugnissen 

Vollzug der 
Beschlüsse 
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(3) 1 Dem Gemeinschaftsvorsitzenden obliegt die verwaltungsmäßige 
Vorbereitung und der verwaltungsmäßige Vollzug der Beschlüsse 
der Mitgliedsgemeinden sowie die Besorgung der laufenden 
Verwaltungsangelegenheiten der Mitgliedsgemeinden; er führt 
diese Aufgaben als Leiter der Behörde der Mitgliedsgemeinden und 
nach deren Weisung aus (Art. 4 Abs. 2 VGemO). 2F ür die laufenden 
Angelegenheiten der Mitgliedsgemeinden finden die Richtlinien des 
jeweiligen Gemeinderats Anwendung. 

(4) Der Gemeinschaftsvorsitzende führt die Dienstaufsicht über die
Beamten und Beschäftigten der Verwaltungsgemeinschaft und übt Dienstaufsicht

die Befugnisse des Dienstvorgesetzten gegenüber den Beamten
der Verwaltungsgemeinschaft aus (Art. 6 Abs. 4 Satz 2 VGemO).

(5) 1 Der Gemeinschaftsvorsitzende verpflichtet seine Stellvertreter
schriftlich, alle Angelegenheiten geheim zu halten, die im Interesse Geheimhaltungs­

der Sicherheit oder anderer wichtiger Belange der Bundesrepublik verpflichtung

oder eines ihrer Länder Unbefugten nicht bekannt werden dürfen.
2 In gleicher Weise verpflichtet er die Mitglieder der
Gemeinschaftsversammlung und Bedienstete, bevor sie mit
derartigen Angelegenheiten befasst werden.

§ 7 Einzelne Aufgaben

(1) 1 Der Gemeinschaftsvorsitzende erledigt in eigener Zuständigkeit 

1. die laufenden Angelegenheiten, die für die 
Verwaltungsgemeinschaft keine grundsätzliche Bedeutung 
haben und keine erheblichen Verpflichtungen erwarten lassen, 
soweit er sie nicht dem Leiter der Geschäftsstelle zur 
selbstständigen Erledigung übertragen hat (Art. 7 Abs. 2 
VGemO), 

2. die der Verwaltungsgemeinschaft durch ein Bundesgesetz oder
auf Grund eines Bundesgesetzes übertragenen hoheitlichen
Aufgaben in Angelegenheiten der Verteidigung einschließlich
des Wehrersatzwesens und des Schutzes der Zivilbevölkerung,
soweit nicht für haushalts- oder personalrechtliche
Entscheidungen die Gemeinschaftsversammlung zuständig ist,

3. die Angelegenheiten, die im Interesse der Sicherheit der
Bundesrepublik oder eines ihrer Länder geheim zu halten sind,

4. die Entscheidung über die Ernennung, Beförderung,
Abordnung, Versetzung, Zuweisung an eine Einrichtung,
Ruhestandsversetzung und Entlassung von Beamtinnen und
Beamten bis zur Besoldungsgruppe A 8,

5. die Entscheidung über die Einstellung, Höhergruppierung (nicht
nur vorübergehende Übertragung einer höherwertigen
Tätigkeit), Abordnung, Versetzung, Zuweisung an einen Dritten,
Beschäftigung mittels Personalgestellung und Entlassung von

Eigene 
Zuständigkeit 
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Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern bis zur Entgeltgruppe 8 
des TVöD oder bis zu einem entsprechenden Entgelt, 

6. die vorübergehende Übertragung einer höher zu bewertenden
Tätigkeit auf eine Arbeitnehmerin oder einen Arbeitnehmer im
Geltungsbereich des TVöD oder eines entsprechenden
Tarifvertrags,

7. die ihm von der Gemeinschaftsversammlung nach Art. 36 Abs.
3 KommZG übertragenen Angelegenheiten,

8. dringliche Anordnungen und unaufschiebbare Geschäfte.

(2) Zu den Aufgaben der oder des Gemeinschaftsvorsitzenden
gehören insbesondere auch:

1. in Personalangelegenheiten der
Verwaltungsgemeinschaft:

1.1. Vollzug zwingender gesetzlicher
Vorschriften, 

1.2. Gewährung einer Arbeitsmarktzulage, 

Bediensteten der 

und tarifrechtlicher 

1.3. Gewährung von Stufenlaufzeitverkürzungen 

1.4. Entscheidungen im Zusammenhang mit Nebentätigkeiten. 

2. in allen Angelegenheiten mit finanzieller Auswirkung für die
Verwaltungsgemeinschaft

2.1. die Bewirtschaftung von Haushaltsmitteln

2.1.1. im Vollzug zwingender Rechtsvorschriften und im 
Rahmen von Richtlinien der 
Gemeinschaftsversammlung, in denen die Leistungen 
nach Voraussetzung und Höhe festgelegt sind; 

2.1.2. bei IT-Anschaffungen im Rahmen der Haushaltsmittel 
bis zu einem Betrag von 50.000 EUR, 

2.1.3. im Übrigen bis zu einem Betrag von 10.000 EUR im
Einzelfall, 

2.2. der Erlass, die Niederschlagung, die Stundung und die 
Aussetzung der Vollziehung von Abgaben, insbesondere 
von Steuern, Beiträgen und Gebühren sowie von sonstigen 
Forderungen bis zu folgenden Beträgen im Einzelfall: 

2.2.1. Erlass 2.300 EUR 

2.2.2. Niederschlagung 4.000 EUR 

2.2.3. Stundung 4.000 EUR 

2.2.4. Aussetzung der Vollziehung 4.000 EUR 

2.3. die Entscheidung über überplanmäßige Ausgaben bis zu 
einem Betrag von 6.000 EUR und über außerplanmäßige 

Weitere 
Aufgaben 

Personal 

Finanzielle 
Aufgaben 
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Ausgaben bis zu einem Betrag von 6.000 EUR im Einzelfall, 
soweit sie unabweisbar sind und die Deckung gewährleistet 
ist, 

2.4. Handlungen oder Unterlassen jeder Art mit Auswirkungen 
für die Verwaltungsgemeinschaft, insbesondere der 
Abschluss von Verträgen und sonstiger Rechtsgeschäfte 
sowie die Wahrnehmung von Rechten und Pflichten der 
Verwaltungsgemeinschaft, bis zu einem Betrag oder - falls 
dieser zum Zeitpunkt der Handlung oder des Unterlassens 
nicht feststeht - einer Wertgrenze oder einem geschätzten 
Auftragswert von 6.000 EUR, 

2.5. die Gewährung von Zuschüssen auch in der Form 
unentgeltlicher Nutzungsüberlassung von Räumen an 
Vereine und Verbände bis zu einem Betrag von 500 EUR je 
Einzelfall, 

3. in allgemeinen Rechts- und Verwaltungsangelegenheiten:

3.1. die Behandlung von Rechtsbehelfen einschließlich
Abhilfeverfahren, die Abgabe von Prozesserklärungen 
einschließlich Klageerhebung, Einlegung von Rechtsmitteln 
und Abschluss von Vergleichen sowie die Erteilung des 
Mandats an eine Prozessbevollmächtigte oder einen 
Prozessbevollmächtigten, wenn die finanzielle Auswirkung 
auf die Verwaltungsgemeinschaft bzw., falls diese nicht 
bestimmbar, der Streitwert voraussichtlich 6.000 EUR nicht 
übersteigt und die Angelegenheit keine grundsätzliche 
Bedeutung hat, 

3.2. sonstige laufende Angelegenheiten der 
Verwaltungsgemeinschaft, soweit sie nicht der 
Verwaltungsgemeinschaft vorbehalten sind (§ 2). 

(3) Bei wiederkehrenden Leistungen ist für die Bemessung von
Wertgrenzen nach Abs. 2 der Zeitraum maßgeblich, für den die
rechtliche Bindung bestehen soll; ist dieser Zeitraum nicht
bestimmbar, so ist der zehnfache Jahresbetrag anzusetzen.

(4) Soweit die Aufgaben nach den Absätze 1 und 2 nicht unter Art. 36
Abs. 2 KommZG, Art. 37 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 GO fallen, werden sie
hiermit der oder dem Gemeinschaftsvorsitzenden gemäß Art. 36
Abs. 3 KommZG zur selbstständigen Erledigung übertragen.

§ 8 Vertretung der Verwaltungsgemeinschaft und
der Mitgliedsgemeinden nach außen 

(1) Die Befugnis des Gemeinschaftsvorsitzenden zur Vertretung der
Verwaltungsgemeinschaft nach außen bei der Abgabe von
rechtserheblichen Erklärungen beschränkt sich auf den Vollzug der
einschlägigen Beschlüsse der Gemeinschaftsversammlung,

Rechts- und 
Verwaltungs­
aufgaben 

wiederkehrende 
Leistungen 

Befugnis­
erweiterung 
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(4) Die Absätze 1 und 2 gelten auch für Niederschriften früherer
Wahlzeiten.

(5) In Rechnungsprüfungsangelegenheiten können die Mitglieder der
Gemeinschaftsversammlung jederzeit die Berichte über die
Prüfungen einsehen; Abschriften werden nicht erteilt.

V. Bekanntmachung von Satzungen und Verordnungen

§ 28 Art der Bekanntmachung

Satzungen und Verordnungen werden durch Veröffentlichung im 
Amtsblatt des Landkreises Fürth amtlich bekannt gemacht. 

C. Schlussbestimmungen

§ 29 Änderung der Geschäftsordnung

Vorstehende Geschäftsordnung kann durch Beschluss der 
Gemeinschaftsversammlung geändert werden. 

§ 30 Verteilung der Geschäftsordnung

1 Jedem Mitglied der Gemeinschaftsversammlung steht das 
Exemplar der Geschäftsordnung im RIS zur Verfügung. 2Im 
Übrigen liegt die Geschäftsordnung zur allgemeinen Einsicht in der 
Geschäftsstelle der Verwaltungsgemeinschaft auf. 

§ 31 Inkrafttreten

(1) Diese Geschäftsordnung tritt mit Wirkung vom 01.05.2026 in Kraft.
(2) Gleichzeitig tritt die Geschäftsordnung vom 20.05.2020 außer

Kraft.

Veitsbronn, den 09.06.2026 
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Gemeinschaftsvorsitzender 
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